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Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 
der Stadt Gelsenkirchen für das Haushaltsjahr 2020 

vom 23.11.2020 
 
Aufgrund des § 3 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land 
Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen mit Beschluss von 25.06.2020 
folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 12.12.2019 erlassen: 
 

§ 1 
 

Der bisher in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird geändert. 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000.000 EUR festgesetzt. 
 

-------------------------------------------------------- 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Auf die Anzeige der Stadt Gelsenkirchen vom 07.10.2020 hat die Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 11.11.2020, Aktenzeichen 
31.1.11.02-015/2019.0001 folgende Entscheidung getroffen: 
 

- Gegen die Festsetzungen der 1. Nachtragssatzung 2020 bestehen keine kommunalaufsichtlichen Bedenken. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß §§ 80 Abs. 6, 81 Abs. 1 S. 2 in Verbindung mit § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ab dem 
05.12.2020 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 in den Räumen der Stadtkämmerei, Hans-Sachs-Haus, Ebertstr. 11, Zimmer 413, 
45879 Gelsenkirchen, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Einsichtszeiten bei der Stadtkämmerei: 
 

Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr  
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 23. November 2020 

Karin W elge  
Oberbürgermeisterin 

(Siegel) 
 

I 
Bekanntmachungen der  

Oberbürgermeisterin 
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Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Änderungsverfahrens 36 MH Uhlenhorstweg / Fasanenweg zum Regionalen 
Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr 
 
Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in ihren Sitzungen vom 22. bis 
25.06.2020 die folgende Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan für die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr beschlossen: 
 
36 MH Uhlenhorstweg / Fasanenweg 
 
Die Landesplanungsbehörde hat die o. g. Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan mit Erlass vom 11. November 2020 (Aktenzeichen: 
51.12.03.07-000001-2020-0005581) gemäß § 39 Abs. 2 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868), im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesminis-
terien genehmigt. 
 

 
 
Gemäß § 14 Satz 3 LPlG in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.04.2010 (GV. NRW S. 212) in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728), wird die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan - einschließlich Textteil / Begründung, Um-
weltbericht und der Zusammenfassenden Erklärung - beim Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) sowie den Städten 
 
-  Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, Amt für Stadtplanung und Wohnen (Tel.: 0234/910-1717 oder -2527) 
-  Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für Stadtplanung und Bauordnung (Tel.: 0201/88-61212) 
-  Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstraße 12, Referat 61 - Stadtplanung (Tel.: 0209/169-4236 oder -4014) 
-  Herne, Technisches Rathaus, Langekampstraße 36, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung (Tel.: 02323/16-3015) 
-  Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung  

(Tel.: 0208/455-6112) 
-  Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A), Bahnhofstraße 66, Bereich 5-1 / Stadtplanung (Tel.: 0208/ 825- 2799) 
 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 
 
Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten während der öffentlichen Dienststunden Auskunft erteilt. Während 
der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist eine Einsichtnahme derzeit nur nach telefonischer Voranmeldung unter den oben ange-
gebenen Telefonnummern und unter Einhaltung der aktuell geltenden Abstands- und Hygienevorschriften möglich. 
Alle Planunterlagen können darüber hinaus auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html eingesehen werden. 
 
Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch die Städte der Planungsgemeinschaft 
wirksam und mit der gesonderten öffentlichen Bekanntmachung durch die Landesplanungsbehörde im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Ziel 
der Raumordnung. 
Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 2 Abs.15 des 
Gesetzes vom 20. Juli.2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, sind Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und Privaten in 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe des § 4 
ROG von den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen. 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15929&vd_back=N868&sg=0&menu=1
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
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Hinweise: 
 
I. Gemäß § 11 Absatz 5 ROG wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 
1. eine nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. nach Absatz 3 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
3. eine nach Absatz 4 beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprüfung, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans gegenüber dem 
Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 

 
II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-

planes und des Regionalen Flächennutzungsplanes und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans schriftlich gegen-
über der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung wird darauf hinge-

wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Änderung des Regionalen 
Flächennutzungsplans nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans vorher beanstandet 

oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der 

Ruhr oder Oberhausen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
-------------------------- 

 
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gelsenkirchen, 25. November 2020 

Karin W elge 
Oberbürgermeisterin 

(Siegel) 
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle)  
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Gelsenkirchen, 24. November 2020 

I. A. Sdunek   
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle)  
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Gelsenkirchen, 25. November 2020 

I. A. Sdunek   
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 25. November 2020 

I. A. Sdunek   
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Referat 20 (Stadtkämmerei und Finanzen) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Firma wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Ali Semmo 
zuletzt bekannte Anschrift: Schönauer Str. 7, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 06.11.2020, Forderungskennzeichen 1000079037 
 
Der Bescheid kann beim Referat 20 - Stadtkämmerei und Finanzen -, Bochumer Str. 4, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 402, vom Berechtigten in 
Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 24. November 2020 

I. A. Brekau 
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Duran Özdemir, 
zuletzt bekannte Anschrift: Vandalenstr. 14 A, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 26.10.2020 und 30.10.2020 
 
Dominik Venn, 
zuletzt bekannte Anschrift: Teisselstr. 28, 45359 Essen 
Bescheide vom 10.11.2020 und 25.11.2020. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 26. November 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Duran Özdemir 
zuletzt bekannte Anschrift: Vandalenstr. 14a, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 28.10.2020 und 03.11.2020 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 26. November 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Georgiev, Kolyo 
zuletzt bekannte Anschrift: 
Dorf Marten, Bezirk Russe, Gemeinde Russe 
Vitosha-Str. 20, PLZ 7058 
Bulgarien 
Anschreiben vom 02.11.2020 
Aktenzeichen: 51.1.UV.14.2419 
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Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien, Unterhaltsvorschusskasse, Kurt-Schumacher-Str. 2, Zimmer 102, 
während der Sprechzeiten in Empfang genommen werden. Sprechzeiten sind montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, mittwochs von 13:30 Uhr 
bis 15:30 Uhr sowie nach Vereinbarung. 
 
Der Bescheid wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 13. November 2020 

I. A. Schreck  
 
 
Referat 61 (Stadtplanung) 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Bebauungsplan Nr. 438 (vereinfachtes Verfahren) 
„Gewerbegebiet südlich Braukämperstraße“ 
zwischen Braukämperstraße - Kampstraße - Hobackestraße - Bahnlinie Dorsten-Herne 
 
Wegen der COVID-19-Pandemie und den bundesweit verfügten Kontaktbeschränkungen werden die Bürgerbeteiligungen in Bauleitplanver-
fahren anders als bisher üblich durchgeführt. Grundlage dafür ist das „Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG“ des Bundes. Die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit wurde bisher im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung im jeweiligen Stadtbezirk durchgeführt. Wegen 
der Einschränkungen größerer Veranstaltungen wird diese nun als Online-Beteiligung mit zusätzlicher Offenlage stattfinden. 
 
Die Planunterlagen stehen vom 14.12.2020 bis 14.01.2021 auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen zum Download zur Verfügung. 
Parallel können sie außerdem im Rathaus Buer, Goldbergstraße 12, 2. Etage, Zimmer 285, während der Öffnungszeiten 
Montag, Dienstag, Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag 08.00 - 13.00 Uhr 
 
eingesehen werden. Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Herr Boiar, Tel.: 0209/169-4332 zur Verfügung. Die wesentlichen Ergebnisse der 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung werden möglichst zeitnah nach Ablauf des Beteiligungszeitraums online gestellt. 
 
Ziele der Planung 
 

 Die Leitung des Einzelhandels mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten in die Zentralen Versorgungsbereiche 
auf Grundlage des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzepts. 

 Die flächendeckende und wohnortnahe Grundversorgung im Stadtgebiet durch funktionsfähige Nahversorgungsstandorte. 

 Die Feinsteuerung der zulässigen bzw. nicht zulässigen Einzelhandelsnutzungen im Plangebiet 
 
Vorschläge zur Planung: 
 
Bitte senden Sie Ihre Anregungen und Stellungnahmen zur Planung an die Stadt Gelsenkirchen, Referat Stadtplanung, Rathaus Buer,  
45875 Gelsenkirchen. 
Auch eine Mitteilung per E-Mail ist möglich: referat.stadtplanung@gelsenkirchen.de 
Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Bebauungsplanung können Sie ebenfalls auf der Internetseite der Stadt 
Gelsenkirchen in digitaler Form abrufen: www.gelsenkirchen.de/planungsbeteiligung. Die Informationen geben Ihnen einen Überblick über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre Rechte, die sich aus den Datenschutzregelungen ergeben. 

mailto:referat.stadtplanung@gelsenkirchen.de
http://www.gelsenkirchen.de/planungsbeteiligung
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Bebauungsplan Nr. 438 (vereinfachtes Verfahren) 

„Gewerbegebiet südlich Braukämperstraße“ zwischen Braukämperstraße - Kampstraße - Hobackestraße - Bahnlinie Dorsten-Herne 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 

gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 

 
 
Gelsenkirchen, 25. November 2020 

I. V. He idenre ic h  
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Evangelischer Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid  
 
Bekanntmachung 
 
Das Presbyterium der Ev. Apostel-Kirchengemeinde Gelsenkirchen beschließt die Verlängerung der Friedhofsgebührensatzung vom  
10. November 2016. 
 
Gelsenkirchen, 27.10.2020 

-L.S.-   gez. D isse lhof f , Pfr., Pr. Pr. 
 
Kirchenaufsichtlich genehmigt 
 
Für die §§ 4-8 (Gebührentarif) wird die Genehmigung befristet bis zum 30. November 2021 erteilt. 
Die staatsaufsichtliche Genehmigung ist aufgrund der Verfügung der Bezirksregierung Münster vom 13. April 2000 -Az.: 48.4.2 - erteilt. 
 
Bielefeld, 16. November 2020 
 

-L.S.- Ev. Kirche von Westfalen, 
Das Landeskirchenamt, 

In Vertretung Martin Bock ; 
Az.: 723.02-3025 

 
An der Anschlagtafel des Friedhofes „Auf der Hardt“, (Auf der Hardt 133, 45889 Gelsenkirchen) der Evangelischen Apostel-Kirchengemeinde 
Gelsenkirchen wird ab Freitag, 04.12.2020 die Verlängerung der Friedhofsgebührensatzung bis zum 30. November 2021 bekannt gemacht. 
Ferner ist die Bekanntmachung auf der Homepage des Ev. Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid unter der Adresse 
https://www.kirchegelsenkirchen.de/kirchenkreis/verwaltung/evangelische-friedhoefe/ abrufbar. Nach Ablauf einer Woche, beginnend mit dem 
04.12.2020 gilt die Veröffentlichung als vollzogen. 
 
Gelsenkirchen, 04. Dezember 2020 
 
Für die Richtigkeit 

gez. Goerke  
 
 
Evangelischer Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid 
 
Bekanntmachung 
 
Das Presbyterium der Ev. Emmaus-Kirchengemeinde Gelsenkirchen beschließt die Verlängerung der Friedhofsgebührensatzung für den Fried-
hof „Evangelischer Altstadtfriedhof“ vom 04. Oktober 2016 bis zum 28.02.2021. 
 
Gelsenkirchen, 11.11.2020 

-L.S.-   gez. Chaikowsk i , Pfr, Pr. Pr. 
 
Kirchenaufsichtlich genehmigt 
 
Für die §§ 4-8 (Gebührentarif) wird die Genehmigung befristet bis zum 28. Februar 2021 erteilt. 
Die staatsaufsichtliche Genehmigung ist aufgrund der Verfügung der Bezirksregierung Münster vom 13. April 2000 - Az.: 48.4.2 - erteilt. 
 
Bielefeld, 23. November 2020 
 

-L.S.- Ev. Kirche von Westfalen, 
Das Landeskirchenamt, 

In Vertretung Martin Bock ; 
Az.: 723.02-3026/01 

 
An der Anschlagtafel des „Evangelischen Altstadtfriedhofs“, (Kirchstraße 57, 45888 Gelsenkirchen) der Evangelischen Emmaus-Kirchenge-
meinde Gelsenkirchen wird ab Freitag, 04.12.2020 die Verlängerung der Friedhofsgebührensatzung bis zum 28. Februar 2021 bekannt ge-
macht. Ferner ist die Bekanntmachung auf der Homepage des Ev. Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid unter der Adresse 
https://www.kirchegelsenkirchen.de/kirchenkreis/verwaltung/evangelische-friedhoefe/ abrufbar. Nach Ablauf einer Woche, beginnend mit dem 
04.12.2020 gilt die Veröffentlichung als vollzogen. 
 
Gelsenkirchen, 04. Dezember 2020 
 
Für die Richtigkeit 

gez. Goerke  
 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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Evangelischer Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid 
 
Bekanntmachung 
 
Das Presbyterium der Ev. Emmaus-Kirchengemeinde Gelsenkirchen beschließt die Verlängerung der Friedhofsgebührensatzung für den Fried-
hof „Rosenhügel“ vom 04. Oktober 2016 in der Fassung vom 10. Juli 2017 bis zum 28.02.2021. 
 
Gelsenkirchen, 11.11.2019 

-L.S.-   gez. Chaikowsk i , Pfr, Pr. Pr. 
 
Kirchenaufsichtlich genehmigt 
 
Für die §§ 4-8 (Gebührentarif) wird die Genehmigung befristet bis zum 28. Februar 2021 erteilt. 
Die staatsaufsichtliche Genehmigung ist aufgrund der Verfügung der Bezirksregierung Münster vom 13. April 2000 - Az.: 48.4.2 - erteilt. 
 
Bielefeld, 23. November 2020 

-L.S.- Ev. Kirche von Westfalen,  
Das Landeskirchenamt,  

In Vertretung Martin Bock ; 
Az.: 723.02-3026/02 

 
An der Anschlagtafel des „Friedhofes Rosenhügel“, (Am Rosenhügel 16, 45881 Gelsenkirchen) der Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde 
Gelsenkirchen wird ab Freitag, 04.12.2019 die Verlängerung der Friedhofsgebührensatzung bis zum 28. Februar 2021 bekannt gemacht. Fer-
ner ist die Bekanntmachung auf der Homepage des Ev. Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid unter der Adresse 
https://www.kirchegelsenkirchen.de/kirchenkreis/verwaltung/evangelische-friedhoefe/ abrufbar. Nach Ablauf einer Woche, beginnend mit dem 
04.12.2020 gilt die Veröffentlichung als vollzogen. 
 
Gelsenkirchen, 04. Dezember 2020 
 
Für die Richtigkeit 

gez. Goerke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25jähriges Dienstjubiläum: 
1. Dezember 2020: Monika Brandenburger-Scherer, Beschäftigte (Schwerbehindertenvertretung) 
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